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— Amtliche Bekanntmachungen —— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über  
den Aufstellungsbeschluss für den vorzeitigen Bebauungsplan Solarpark Haferbreiter Weg 

Der Gemeinderat Hohenberg-Krusemark beschließt heute in öffentlicher 
Sitzung gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB) die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Sondergebiet zur Errichtung einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Hohenberg-Krusemark (Flur 
2, Flurstücke 224/99, 223/98, 221/97, 219/96, 282, 284 und teilw. 205/61) 
und in der Gemarkung Schwarzholz (Flur 3, Flurstücke 160 und teilw. 159). 
Der Geltungsbereich ist in der beiliegenden Karte gekennzeichnet. 
Das Planverfahren wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (4) BauGB durch-
geführt.
Planungsziel ist die Ausweisung von Flächen zur Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflächenanlage.
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. 

Begründung:
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine PV-Freiflä-
chenanlage im Gemeindegebiet ist die Aufstellung eines B-Planes angezeigt. 
Die Ausweisung eines Sondergebietes Photovoltaik-Freiflächenanlage nach 
§ 11 BauNVO zur Errichtung einer PV-Freiflächenanlage ist beabsichtigt. 

Die Voraussetzungen zur Durchführung des Verfahrens nach den Vorgaben 
des § 8 BauGB sind erfüllt. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
findet sich im Verfahren zur Aufstellung eines das Verbandsgemeindegebiet 
umfassenden Flächennutzungsplans. Im Vorentwurf zu diesem Plan ist der 
zu beplanende Bereich als Sondergebiet für erneuerbare Energien ausge-
wiesen. Der Vorentwurf befand sich bereits in der öffentlichen Auslage 
und in der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Zum Ziel, im FNP 
ein Sondergebiet für regenerative Energien hier darzustellen, gab es keine 
ablehnenden Stellungnahmen oder Hinweise.
Die nach BauGB erforderlichen Verfahrensschritte sind umzusetzen. 

Für den Planbereich ist der beiliegende Planausschnitt maßgebend: 

Dirk Kautz
Bürgermeister



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 26. Mai 2020 | 3 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

Öffentliche Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck zur  
Anmeldung der Schulanfänger 2021/2022 in den Grundschulen Arneburg, Goldbeck und Iden

Die Anmeldung der Schulanfanger, die bis zum 30. Juni 2021 das sechs-
te Lebensjahr vollenden und mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 somit 
schulpflichtig werden, ist zu folgenden Terminen in den Grundschulen vor-
zunehmen:

Grundschule Arneburg von Montag, den 03.02.2020
 bis Donnerstag, den 06.02.2020

nach vorheriger terminlicher Vereinbarung mit der Schulleitung un-
ter der Telefonnummer: 039321/2576.

Dieses betrifft die Kinder aus der Stadt Arneburg mit sämtlichen Ortsteilen, 
der Gemeinde Hohenberg-Krusemark mit sämtlichen Ortsteilen, der Gemein-
de Hassel mit sämtlichen Ortsteilen und der Gemeinde Eichstedt (Altmark) 
mit den Ortsteilen Baumgarten, Lindtorf und Rindtorf.
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstamm-
buch.
Das anzumeldende Kind ist persönlich vorzustellen.

Grundschule Goldbeck Dienstag, den 18.02.2020
 von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr 
und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dieses betrifft die Kinder aus der Gemeinde Goldbeck mit sämtlichen Orts-
teilen, der Gemeinde Rochau mit sämtlichen Ortsteilen sowie aus dem Orts-
teil Baben der Gemeinde Eichstedt (Altmark).
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstamm-
buch.
Die Anwesenheit des Kindes ist an diesem Tag nicht erforderlich.

Grundschule Iden Mittwoch, den 19.02.2020
 von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr 
und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dieses betrifft die Kinder aus der Gemeinde Iden mit sämtlichen Ortstei-
len, der Hansestadt Werben (Elbe) mit sämtlichen Ortsteilen sowie aus der 
Ortschaft Königsmark (mit den Ortsteilen Rengerslage, Wasmerslage und 
Wolterslage) und der Ortschaft Walsleben (mit dem Ortsteil Uchtenhagen) 
der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark).
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstamm-
buch.
Die Anwesenheit des Kindes ist an diesem Tag nicht erforderlich.

Bei Kindern aus der Ortschaft Königsmark (mit den Ortsteilen Rengerslage, 
Wasmerslage und Wolterslage) besteht ein Wunsch- und Wahlrecht zwi-
schen der Grundschule Iden und der Grundschule Osterburg.
Kinder, die bis zu diesem Stichtag das fünfte Lebensjahr vollendet haben, 
können auf Antrag der Eltern angemeldet werden. Sie sollten die für den 
Schulbesuch notwendigen körperlichen und geistigen Voraussetzungen be-
sitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sein.

René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ führt die jährlich notwendigen 
Krautungsarbeiten in den Gewässern 2. Ordnung im Zeitraum vom

22. Juni bis 31. Dezember 2020

durch. Diese Bekanntmachung gilt als Ankündigung entsprechend § 41 des 
Wasserhaushaltgesetzes vom 31.07.2009. Danach haben die Anlieger und 
Hinterlieger der Wasserläufe/Gräben das vorübergehende Betreten und Be-
fahren der Grundstücke zum Zweck der o. g. Arbeiten zu dulden. Auf die Ver-
ordnung über die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung für das Gebiet des 
Landkreises Stendal sowie des Altmarkreises Salzwedel wird hingewiesen.

Nach § 52 WG LSA vom 31. März 2013 ist durch den Unterhaltungspflich-
tigen der ordnungsgemäße Wasserabfluss sicherzustellen. Dies setzt eine 
ungehinderte Zufahrt / Befahrung entlang des 5,0 m breiten Gewässer-
schutzstreifens voraus.

Entsprechend § 64 des WG LSA werden demjenigen, der die Unterhaltung 
erschwert, Mehrkosten in Rechnung gestellt. Hierbei handelt es sich insbe-
sondere um Einzäunungen von Weideflächen ohne Durchfahrtmöglichkeiten 
parallel zum Gewässer.

Die Arbeiten werden von der Firma GaLaBau Feind GmbH, Mühlbergweg 
2, 15907 Lübben/Neuendorf im Auftrag des Unterhaltungsverbandes Seege/ 
Aland ausgeführt.

Für diesbezügliche Rückfragen und erforderliche Abstimmungen steht als 
Ansprechpartner
Herr Andreas Müller von der GaLaBau Feind GmbH, 
Tel. 0151-16239769
zur Verfügung.

Seehausen, 14. Mai 2020

 Unterhaltungsverband
 „Seege/Aland“
 Bahnstraße 15
 39615 Hansestadt Seehausen
 Tel.: 039386/53292  
gez.  Fax: 039386/75241  gez.
E. Albrecht Mobil: 0163/6374669  K.-P. Meißner
Verbandsvorsteher E-Mail: seegealand@arcor.de Geschäftsführer

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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Corona – und wie weiter?
seit Anfang des Jahres lässt der SARS CoV-2 Virus, kurz Covid 19 
oder Corona genannt, die Gesellschaft den Atem buchstäblich 
anhalten. Er hat das Leben jedes Einzelnen von uns unerwartet und 
auf sehr abrupte Weise beeinflusst. Abstand halten voneinander 
wurde zur maßgeblichen Devise. Und wenn wir vor ein paar 
Monaten noch die Menschen in Asien beschmunzelt hatten, wenn 
Sie mit Masken durch die Städte gegangen oder in Bussen und 
Bahnen saßen, so sind nunmehr auch wir zu Weltmeistern im 
Nähen von Mund-Nase-Schutzbedeckungen geworden. Wenn wir 
Deutschen etwas angehen, dann halt gründlich.

Viele von uns Bürgermeistern hatten angesichts der Schnelligkeit 
der beschlossenen Maßnahmen und der Tiefe ihrer Eingriffe in das 
Leben der Menschen Bedenken hinsichtlich der notwendigen 
Durchsetzung. Ich bin zutiefst dankbar, wie Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger unserer wunderschönen Region, solidarisch, mitfühlend 
mit den zu schützenden Menschen und diszipliniert in dieser 
schwierigen Zeit gehandelt haben. Es gab bisher keine wesentlichen 
Verstöße gegen die jeweils gültigen Verordnungen. Gemeinsam 
standen wir vor dem Eingang des Bäckerladens oder der Fleischerei, 
die Maske bereit. Viele Hilfsangebote wurden in den Gemeinschaf-
ten ausgesprochen und auch dankend angenommen und Gemein-
schaft aus der Ferne gepflegt, mit Messenger, Video und Telefonan-
ruf.

Die Verwaltung musste sich in kürzester Zeit „digitalisieren“ und 
mittels Homeoffice, Umleitungen und Telefonkonferenzen die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen, aber auch für 
Sie erreichbar bleiben. Das hat erstaunlich gut funktioniert, auch 
wenn ein persönliches Gespräch (noch) nicht zu ersetzen ist. An 
dieser Stelle vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, diese Aufgaben positiv 
anzugehen! 

Mein Dank geht insbesondere an die Mitarbeiterinnen der Kitas 
und Horte. Was sie in den letzten Wochen geschafft haben, ist 
unglaublich. Trotz Auflagen und Vorschriften des Landes, die sich 
manchmal gern widersprachen, haben sie mit ihrer Hingabe und 
Liebe viele Kinder und Familien durch diese Zeit gebracht. Danke!
Die Corona-Krise ist eine historische Situation, die die kommenden 

Jahre prägen wird. Es ist wichtig, Erkenntnisse aus dieser Zeit mitzu-
nehmen und uns besser auf die Anforderungen der Zukunft vorzu-
bereiten. Die Digitalisierung ist nicht länger nur etwas für Compu-
terliebhaber und Nerds. Wir alle müssen uns diesem Thema 
verstärkt stellen und die digitalen Angebote zügig ausbauen, ob in 
der Verwaltung, in der Schule oder im Geschäft. Altersgrenzen wird 
es dabei weder nach „oben“ noch nach „unten“ geben können. Das 
wird nicht immer reibungslos passieren können, aber mit gegensei-
tigem Verständnis und etwas Gelassenheit schaffen wir das. Jede 
Krise hat auch eine gewaltige Chance. Wir müssen Sie ergreifen und 
für uns nutzbar machen!

Unser aller Anerkennung haben zu dem die Personen verdient, die 
direkt in vorderster Reihe für die Menschen in dieser Zeit da waren. 
Ob als Pflegerin, Ärztin, in der Bahn, der Schule der Bäckerei, der 
Apotheke oder im NP. Sie alle sind nicht nur wichtig, Sie machen 
eine bemerkenswerte Arbeit! Wir sind in Gedanken bei Ihnen. Bitte 
passen Sie auf sich auf und scheuen Sie nicht, wenn nötig, Respekt 
und Abstand bei Ihren Mitmenschen einzufordern. Unser Dank für 
das Geleistete gilt ausdrücklich Ihnen!

In der neuen Phase der Lockerungen, werden auch weiterhin nicht 
alle sofort diese spüren können. Es kann und wird zu weiteren 
Spannungen in unserer Gesellschaft kommen. Dies ist für viele sehr 
schmerzhaft. Ich bitte Sie, die Maßnahmen der Bundes- und Landes-
regierung weiterhin zu respektieren und umzusetzen. Sie dienen 
weiterhin der Verlangsamung der Virusausbreitung. Bitte haben Sie 
weiterhin Geduld und bewahren Sie sich Ihre Disziplin. 

Ich halte es für wesentlich, dass die Infektionen weiterhin kontrol-
lierbar und beherrschbar für das Gesundheitssystem bleiben. Daher 
werde ich den Empfehlungen der Virologen auch zukünftig Glauben 
und mein Vertrauen schenken. 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe 
des „Hallo Nachbarn“ und vielleicht können wir uns in der nächsten 
Ausgabe über einen Artikel von Ihnen freuen!

René Schernikau
Ihr Verbandsgemeindebürgermeister
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Leinenpflicht für Hunde
Information des Fachdienstes 
Bürgerdienste an alle Hunde-
halter in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck

§28 Gefährdung der Freien 
Landschaft – Waldgesetz LSA

(2) Es ist verboten, Hunde in der 
freien Landschaft einschließlich 
angrenzender öffentlicher 
Straßen unbeaufsichtigt laufen 
zu lassen. Hunde sind in der 
Zeit vom 1. März bis 15. Juli 
anzuleinen. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Jagd-, Hüte-, 
Blinden-, Polizei- oder sonstige 
Diensthunde während ihres 
bestimmungsgemäßen Einsat-
zes. Gemeinden und Verbands-
gemeinden können durch 
Gefahrenabwehrverordnung 
für Teile ihres Bezirks Ausnah-

men von Satz 2 zulassen; die 
Regelungen des Achten Teils 
des Gesetzes über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt finden 
entsprechend Anwendung.

Wir möchten alle Hundehalte-
rinnen und Hundehalter der 
VerbGem Arneburg-Goldbeck 
bitten, sich an die Leinenpflicht 
zu halten.
Besonders in der Brut- und 
Setzzeit ist es für die freileben-
den Tiere auf unseren Wiesen 
und in unseren Wäldern sehr 
wichtig, in Ruhe leben zu 
können.

Bei Fragen zum Thema Hunde 
und zur Leinenpflicht steht 
Ihnen das Team Bürgerdienste 
sehr gern zur Seite.

Wohnungen zu vermieten
in der Gemeinde Iden

Iden, Neue Straße
1-Raum-Whg.: 29,73 m², 
Grundmiete: 4,20 €/m²,  
Fernwärme
2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme
3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme
Iden, Schmiedeweg 3
2-Raum-Whg.: 44,80 m², 
Grundmiete: 4,02 €/m²,  
Fernwärme
3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme
Iden, An der Feldbreite 8 – 11
2-Raum-Whg.: 39,05 m², 
Grundmiete: 2,81 €/m²,  
Fernwärme
3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 2,81 €/m²,  
Fernwärme
Iden OT Rohrbeck, Walslebe-
ner Str. 5
3-Raum-Whg.: 55,80 m², 
Grundmiete: 3,39 €/m²,  
Erdgasheizung

in der Gemeinde Hohen-
berg-Krusemark

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
1-Raum-Whg.: 30,45 m², 
Grundmiete: 4,35 €/m²,  
Erdgasheizung
Hindenburg, Werbener Straße 5
3-Raum-Whg.: 77,78 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m²,  
Erdgasheizung
Osterholz, Am Deich 8
4-Raum-Whg.: 70,44 m², 
Grundmiete: 4,30 €/m²,  
Flüssiggasheizung

In der Gemeinde Hohen-
berg-Krusemark ist eine 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Monatsgrundmieten zu 
hinterlegen.

Bitte informieren Sie sich 
telefonisch oder kommen Sie 
zu einem persönlichem 
Gespräch in mein Büro.
Kaufmännische  
Dienstleistungen
Franka Seehaus
Lindenstraße 11, 39606 Iden
Telefon: 039390 / 917 321
E-Mail:  
franka_seehaus@gmx.de
Sprechzeiten: 
Dienstag und Donnerstag  
8.00 – 14.00 Uhr
und nach telefonischer Verein-
barung

Infrastrukturbetrieb (Eigenbetrieb) der Stadt Arneburg

Wohnungen zu vergeben
STADT ARNEBURG
Breite Straße 1
sanierte 3-R.-Whg. ca. 91 m²  
(auf Anfrage)
Breite Straße 59
sanierte 1-R.-Whg. ca. 34 m²  
(auf Anfrage)

GEMEINDE HASSEL
Dorfstr. 19
Gewerberäume auf Anfrage
Hansestadt Werben (Elbe)
Behrendorfer Str. 15 –  
Erdgasheizung
sanierte 3-R.-Whg.; ca. 58 m², 
(auf Anfrage)
Räbelsche Straße 26
Sanierte 2-R.-Whg. 48 m²  
(auf Anfrage)
Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Rats-
keller“ Hansestadt Werben 
(Elbe)
Gewerberäume auf Anfrage

OT BEHRENDORF  
im sanierten Wohnblock,
Werbener Str. 11
sanierte 2-R.-Whg.; ca. 46 m², 
(auf Anfrage)
sanierte 3-R.-Whg.; ca. 57 m², 
(auf Anfrage)
beide WE mit Erdgasheizung
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 38 m² 
(auf Anfrage)
Werbener Str. 11a+b
sanierte 3-R.-Whg.; ca. 56 m², 
(auf Anfrage)
mit Erdgasheizung

OT GIESENSLAGE,
Dorfstr. 22
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 30 m², 
EG, Dusche ebenerdig, sofort 
bezugsfertig
sanierte 1-R.-Whg.; ca. 31 m²,
mit Erdgasheizung
sanierte 2-R-Whg.; ca. 45m²,  
(auf Anfrage)

GEMEINDE ROCHAU
Eichenweg 1
3-R.-Whg.; ca. 58m²; OG,  
(auf Anfrage)

Eichenweg 3
eine 3-R.-Whg.; ca. 58 m², EG, 
(auf Anfrage)
Eichenweg 5
2-R.-Whg.; ca. 46 m², (auf 
Anfrage)
2-R.-Whg.; ca. 46 m², saniert, 
bezugsfertig; Dusche ebenerdig
Eichenweg 7
4-R.-Whg.; ca. 70 m², EG links 
(auf Anfrage)

Alle Wohnungen in Rochau 
haben, durch den Nahwärme-
anschluss, günstige Heizkosten.
In allen Gemeinden ist jeweils 
Mietkaution in Höhe von zwei 
Grundmonatsmieten zu 
hinterlegen. Die Wohnungen 
werden vor Bezug renoviert.

Sprechzeiten Wohnungswesen:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr

Sprechzeit in der Hansestadt 
Werben (Elbe) im Rathaus der 
Stadt
Zur Zeit können auf Grund der 
Corona-Krise keine Sprechstun-
den stattfinden.

Nähere Angaben zu den 
Wohnungen können Sie im 
Infrastrukturbetrieb (Eigenbe-
trieb) der Stadt Arneburg, 
Wohnungswesen, 39596 
Arneburg, Osterburger Str. 1 
(Industrie- und Gewerbepark) 
erhalten.
Herr Lindemann  
 039321 547811 –  
Betriebsleiter
Frau Klas 
 039321 547813 – 
SB Wohnungswesen
Frau Calließ 
 039321 547810 – 
Sekretariat
Fax: 039321 547818
E-Mail: 
eigenbetrieb@isb-arneburg.de
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Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
STADTBÜRO WERBEN
 039393/217
MO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat: 09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219
SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck findet am Dienstag, 02.06.2020 von 17:00 bis 18:00 Uhr im 
Verwaltungsamt Arneburg statt. 
Ansprechpartner der Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb 
der Sprechzeit unter Tel.: 039390-81359 oder 01520-7163623 zu erreichen.
ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg

GEMEINDEENTWICKLUNG UND BÜRGERDIENSTE
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bürgerdienste
Fachbereichsleiterin – Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Sekretariat, Friedhofswesen
Frau Schild  039321/518-11
GEMEINDEENTWICKLUNG 
Teamleiterin Gemeindeentwicklung/Beitragserhebung:
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21
Gemeindeentwicklung – Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung, 
Allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Herr Ulbrich  039321-518-43
Herr Bethge  039321/518-33 
Herr Nix  039321/518-41 
Frau Bösner  039321/518-41 
BÜRGERDIENSTE 
Teamleiter Bürgerdienste:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46
Bürgerdienste – Ordnungsbehördliche Aufgaben,  
Gewerbe/Märkte, Fundbüro,  Anmeldung Kitas und Horte, Feuerwehren, 
Veranstaltungen: 
Frau Gruber  039321/518-45
Frau Hack  039321/518-47 
Frau J. Stamm  039321/518-22

Bürgerdienste Einwohnermeldeamt  
(nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Beust  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeit  
im Verwaltungsamt in Goldbeck

www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10
Sekretariat: Sitzungsdienst
Frau Fricke/Frau Fehniger, kontakt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11  
Frau Seide   039388/971-50

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Steuerungsunterstützung Teamleiter:
Herr Gabel, r.gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst:
Frau A. Konert   039388/971-23
Sitzungsdienst, Wahlen, Satzungsrecht, Amtsblatt:
Frau A. Sommer, amtsblatt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40

Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Friedhof/Standesamt: 
Frau Aßmuß   039388/971-33
Bürgerdienste – Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Bürgerdienste – Wahlen, Hunde, Gewerbe: 
Herr Rottstädt   039388/971-25

ZENTRALE DIENSTE UND FINANZEN
Fachbereichsleiterin:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Teamleiterin Finanzen/Kassenleiterin:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Vollstreckung:
Frau Dietrich   039388-971-60
Kasse: 
Frau Sandel   039388-971-22
Steuern/Datenschutz:
Frau Drechsel   039388/971-12
Doppik/Kalkulation:
Herr Sanftleben   039388/971-24

ZENTRALE DIENSTE 
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau   039388/971-41
Schwimmbad/Campingplatz/Systemadministrator: 
Herr Sommer   039388-971-26 
Gebäudemanagement/Schwimmbad/Campingplatz: 
Frau Zander    039388-971-34
Allgemeine Verwaltung, Schulen/Versicherungen, Beschaffung
Frau Schauer           039388-971-34

Kontakte und Sprechzeiten

SERVICE
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ARNEBURG
12.06. Eva Jordan 75
15.06. Roland Lüer 80
16.06. Karl-Heinz Kloß 80
18.06. Britta Balecke 70
18.06. Anna Elisabeth 
 Viereckl 95
20.06. Peter Köhler 75
27.06. Gerd Muthmann 70
29.06. Karl Vinzelberg 75
30.06. Joachim Düwert 75

EICHSTEDT (ALTMARK)  
OT BABEN

02.06. Erika Barthelmeß 70

EICHSTEDT (ALTMARK)  
OT LINDTORF

01.06. Dietlind Ackermann 70
01.06. Ilse Handel 85

GOLDBECK
12.06. Erika Rogge 92
20.06.  Marlies Pieper 70
30.06. Arvid Sippert 85

GOLDBECK  
OT MÖLLENDORF

12.06.  Ursula Ostwald 75

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE)

05.06. Gerlinde Priebe 80
06.06. Wanda Kraft 93
06.06. Edith Naumann 70
21.06. Rosemarie  
 Rothenbeck 75

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE) OT BEHRENDORF

17.06. Waltraud Jubin  80

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE) OT GIESENSLAGE

10.06. Hansjoachim Brauer 75

HOHENBERG-KRUSEMARK
07.06. Detlef Hoppe 70

HOHENBERG-KRUSEMARK 
OT ALTENZAUN

01.06. Hugo Hansch 91
02.06. Edith Schönemann 85
21.06. Hans Kubitza 92
25.06. Brigitte Kubitza 70

HOHENBERG-KRUSEMARK 
OT HINDENBURG

03.06. Rudolf Knop 80
10.06. Gerhard Trumpf 95

IDEN
07.06. Karin Stieler 70
09.06. Manfred Blume 85
10.06. Doris Winand 70
11.06. Anna Fauter 93

IDEN OT SANDAUERHOLZ
05.06. Irmgard Plagemann 85

ROCHAU
09.06. Herbert Kohlmann 70

ROCHAU  
OT KLEIN SCHWECHTEN

01.06. Joachim Mewes 70

ROCHAU OT SCHARTAU
22.06. Erika Reinecke 70

ROCHAU OT ZIEGENHAGEN
18.06. Dr. Jürgen Wallstabe 70

Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

im Juni

Geburtstage
Kita Regenbogenland Goldbeck informiert

Grüße an die Kinder
Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir senden euch liebe Grüße 
aus dem Regenbogenland 
Goldbeck. 
Eure Eltern haben euch be-
stimmt erklärt, wieso alles 
anders ist. Ihr könnt nicht in die 
Kita, eure Freunde nicht 
besuchen und auf keinen 
Spielplatz. Dafür  seid ihr mit 
Mama oder Papa den ganzen 
Tag Zuhause, was natürlich 
auch toll ist, soviel Zeit mit 
seiner Familie zu verbringen.    
Trotzdem sehnen wir uns nach 
unseren Freunden und nach 
dem Alltag. Es wird vielleicht 
noch ein bisschen dauern, bis 
alles wieder „normal“ ist und 
alle Kinder in die Kita kommen 
dürfen.
Einige Kinder haben Bilder für 
euch gemalt, die in der Kita auf 
euch warten.                                                                   
Wir freuen uns riesig auf euch 
und vermissen euch!

Eure Erzieher vom  
Regenbogenland
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Grundschule Iden informiert Gemeinde Rochau informiert

Baumpaten für den Umweltschutz

Aus der Volksstimme erfuhren 
wir, die Schüler der 4. Klasse der 
Grundschule Iden, dass die 
Architektenkammer Sach-
sen-Anhalt für ihr Projekt 
Baumpaten sucht.
Da wir in diesem Schuljahr im 
Rahmen unseres Schulprojektes

„Ökologie – Energie –  
Landwirtschaft

Ein Kreislauf der Natur“
die Wachstum-Inspektoren 
sind, dachten wir: WIR ALS 
BAUMPATEN – DAS WÄRE TOLL.
So nahmen wir Kontakt auf und 
erhielten Fichtensamen. Diese 
säten wir – unter Einhaltung 
der Abstandsregeln – in kleine 
Behälter und hoffen nun, dass 
die Samen in den nächsten 
Wochen aufgehen und kleine 

Fichten wachsen. Diese sollen 
dann etwa im Oktober in die 
„Baumschule“ umziehen und 
wenn sie groß genug sind, im 
Harz ausgepflanzt werden, 
denn dort sind zu viele Bäume 
durch den Borkenkäfer abge-
storben.
Wir sind gespannt, ob wir bald 
kleine Fichten sehen können, 
denn 2017 haben wir unseren 
Baum des Jahres – die Fichte 
– in Iden auf dem ehemaligen 
Gelände der Sekundarschule 
gepflanzt. 
Doch nun sind zunächst Geduld 
und gute Pflege von uns 
gefordert.

Die Schüler der Klasse 4
Grundschule Iden

Einen Dank an die Initiatoren für die 
gelungene Überraschung
Am Ostersonnabend war auf 
einmal Bewegung in unserem 
beschaulichen Ort.
Ein Feuerwehrauto fuhr im 
Schritttempo durch unser Dorf. 
Aus dem Lautsprecher klang 
Musik. Es war der Titel. „Immer 
wieder geht die Sonne auf“. 
Er passte genau zu der jetzigen 
Situation in unserem Land. Und 
sollte allen Mut und Zuversicht 
geben, diese nicht sehr leichte 
Zeit, zu überstehen.
Hinter dem Auto tummelten 
sich zwei als Osterhasen 
verkleidete Mitglieder der FFw 
Rochau/Schartau, welche kleine 

Präsente an die Bewohner 
verteilten. 
Eine sehr nette Geste. Vielen 
Dank dafür!!!
Allen Mitgliedern der FFw gilt 
auch unser ganzer Dank dafür, 
dass sie immer zur Stelle sind, 
wo sie gebraucht werden. Und 
das ist sehr oft keine leichte 
Arbeit.
Ich möchte im Namen vieler 
Schartauer lieben Dank für die 
nette Überraschung und viel 
Kraft für die nächste Zeit 
aussprechen.

Ingrid Seedorf

Friedhof Hindenburg
Zwischen der Kirchengemeinde 
Hindenburg und der Gemeinde 
Hohenberg-Krusemark wurde 
ein Wechsel der Trägerschaft 
für den Friedhof Hindenburg 
vereinbart. 
Die Gemeinde Hohenberg-Kru-
semark hat den Friedhof in 
Hindenburg seit dem 
01.03.2020 in kommunale 
Trägerschaft übernommen.
Alle Anliegen, die den Friedhof 

Hindenburg, einschließlich aller 
Grabstellen betreffen, werden 
ab sofort für die Gemeinde  
Hohenberg-Krusemark durch die 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, 
39596 Goldbeck bearbeitet.
Die zuständigen Ansprechpart-
ner in der Verbandsgemeinde 
Goldbeck-Arneburg sind Frau 
Aßmuß Tel. 039388/97133 und 
Frau Schild Tel. 039321/51811.

Gemeinde Hohenburg-Krusemark informiert

IMPRESSUM HALLO NACHBARN

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag 

GmbH, Panoramastraße 1,  
10178 Berlin

Telefon: (030) 28 09 93 45,  
E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, 

www.heimatblatt.de

Verantwortlich für den Inhalt des 
amtlichen Teils:  

Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck,  

Der Verbandsgemeindebürgermeister
An der Zuckerfabrik 1,  

39596 Goldbeck 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

Die nächste Ausgabe erscheint am  
30. Juni 2020.

Anzeigen- und Redaktionsschluss ist 
am 18. Juni 2020.



| 10 | HALLO NACHBARN | 26. Mai 2020 | Ausgabe 5

Eine Werbener „Provinzposse“ aus dem Jahre 1848
Zum Jahre 1840 betrug die 
Einwohnerzahl Werbens 1732 
Einwohner. Seit 1835 stand der 
Stadt Carl Theodor Ebel als 
Bürgermeister vor. Seine Eltern 
waren Carl Friedrich Ebel, 
Bürgermeister der Stadt Wer-
ben von 1814 bis 1832, und 
Johanna Friederike Lüdecke.  
Der als ein „außerordentlich 
tüchtiger Verwaltungsbeamter“ 
bezeichnete Bürgermeister Ebel 
jun., konnte 1858 sein fünfund-
zwanzigjähriges Jubiläum 
feiern und leitete die Geschicke 
der Stadt noch bis 1872. Zum 
Glanzpunkt seiner siebenund-
dreißigjährigen Amtszeit zählt 
der festliche Empfang des 
preußischen Königs Friedrich 
Wilhelm IV. bei dessen Besuch 
des Elbestädtchens am 26. Mai 
1841. Einen Tiefpunkt bildet 
hingegen dessen widerrechtli-
che kurze Amtsentsetzung, 
infolge der „revolutionären“ 
Ereignisse vom 25. und 26. April 
1848, die Ernst Wollesen in 
seiner Werbener Chronik (1898) 
in kurzen Zeilen [siehe S. 218] 
mitteilt. Indes verzichtet er 
leider auf eine Namensnen-
nung der radikalen Bürger, 
erwähnt als Rädelsführer nur 
einen Bankrott gewordenen 
und unzufriedenen Kaufmann. 
Jene Werbener „Provinzposse“ 
endete schließlich kläglich mit 
Verhaftung, Zuchthaus und der 
Entziehung des Bürgerrechts.
Eine „Deputation des Städt-
chens Werben“, bestehend aus 
dem Fleischermeister Prange, 
dem Stellmacher Demenee und 
dem Schuhmachermeister 
Müller, sah sich darauf genötigt 
einen Bericht über die dortigen 
vorgefallenen „ungeheuerli-
chen“ Ereignisse zu verfassen 
und an den Redakteur Held 
nach Berlin zu senden. Dieser 
brachte den Bericht unter der 
Rubrik „Freigericht“ – als 
„Unglaubliches Beispiel von 
Beamtendespotismus“ – in der 
Nr. 24 der „Locomotive“ vom 
1. Mai 1848 zum Abdruck. 
Die demokratische Zeitschrift 
„Locomotive – Zeitung für 
politische Bildung des Volkes“ 
brachte Mitteilungen über 
politische, soziale, kulturelle 
und wirtschaftliche Tagesereig-
nisse aus aller Welt, in leicht 

verständlicher und populärwit-
ziger Form auch den niederen 
Volksschichten nahe. Als deren 
Redakteur zeichnete sich der 
Journalist und Schriftsteller 
Friedrich Wilhelm Held (1813-
1872) verantwortlich, der seine 
Wochenzeitschrift „Locomotive“ 
zuerst in Leipzig zwischen 1842 
und 1843 bei Philipp Reclam 
jun. publizierte. Das erfolgreiche 
sächsische Blatt erreichte rasch 
eine Auflage von 12.000 
Exemplaren. Aufgrund presse-
polizeilicher Gewaltzensur-
maßnahme musste die „Leipzi-
ger Locomotive“ aber ihr 
dortiges Erscheinen einstellen. 
Nach zeitweiliger Verhaftung 
wechselte Held seinen Wohn-
sitz nach Berlin, wo im Zuge der 
dortigen Märzrevolution von 
1848 die „Locomotive“ im 
Verlag von Rudolph Liebmann 
ab April 1848 noch einmal eine 
„Wiedererweckung“ erlebte, um 
zu Mitte Januar 1849 ebenfalls 
verboten zu werden. 
Über die damaligen Werbener 
Ereignisse ist in der erwähnten 
Ausgabe Nr. 24 der „Locomoti-
ve“ zu lesen: „Schon lange war 
unter der Einwohnerschaft 
Werben‘s der Verdacht laut 
geworden, daß in Bezug auf das 
vom Magistrate verwaltete 
Communal-Vermögen Unter-
schleife stattfänden. Die 
Stadtverordneten hatten 
deshalb wiederholt auf Rech-
nungsablegung angetragen, 
und der Magistrat hatte solche 
auch wiederholt versprochen, 
aber niemals zur That werden 
lassen. – Da nun die Bürger-
schaft sah, daß der Magistrat 
das Rechnungslegen absichtlich 
auf die lange Bank schob, so 
begab sich am 25. April d. J. eine 
große Deputation von Werbe-
ner Bürgern in die Stadtverord-
neten-Versammlung, um 
derselben ihre Beschwerde über 
den Magistrat und dessen 
Verwaltung des städtischen 
Vermögens officiell vorzutragen 
und ihr auseinander zu setzen, 
daß es ihre Pflicht sei, hier 
kräftig einzuschreiten.
Die Stadtverordneten-Ver-
sammlung stimmte diesem 
Antrage vollkommen bei, 
erklärte, daß der Bürgermeister 
Ebel und der Rathsmann 

Vorläufer, auf deren Verwaltung 
es dabei vorzüglich abgesehen 
war, das Vertrauen der Commu-
ne nicht mehr besäßen und 
daher genöthigt sein würden, 
Amt und Kassenverwaltung 
niederzulegen. Der Stadtverord-
nete Herms nahm über diese 
Erklärung ein Protocoll auf, 
welches zunächst folgende 
Stadtverordnete unterschrie-
ben: Rüttel (Vorsteher der 
Stadtverordneten-Versamm-
lung), Herms, Wiese, Seiden-
schnur, Lüge, C. Schulze, Biele-
feldt, Balzier, Müller und 
Jänicke. – Als die Stadtverordne-
ten-Versammlung auch die 
Bürger-Deputation zur Unter-
schrift aufforderte, folgte 
dieselbe solcher Aufforderung, 
und etwa 40 Bürger unterzeich-
neten ihre Namen.
Als der Bürgermeister Ebel und 
der Rathsmann Vorläufer von 
diesem Mißtrauens-Votum 
Kunde erhielten, erschienen sie 
vor den Stadtverordneten und 
erklärten ihnen, daß sie bereit 
seien ihr Amt niederzulegen, zu 
welchem Ende sie die Kassen-
schlüssel auf den Tisch warfen. 
Da man ihnen aber bedeutete, 
daß man ihnen die Schlüssel 
nicht eher abnehmen werde, als 
bis die Rechnung gelegt hätten, 
so nahmen sie die Schlüssel 
wieder an sich, setzten sich auf 
einen Wagen und fuhren ins 
landräthliche Amt nach Oster-
burg.
Es dauerte auch nicht lange, so 
erschien der Landrath des 
Kreises, ein Herr v. Jagow, in 
Werben an der Spitze von vier 
Gendarmen, um – die „Rädels-
führer“ der Bürgerdeputation 
„wegen Empörung gegen die 
Obrigkeit“ verhaften zu lassen. 
Und wie erfolgte diese Verhaf-
tung? – Die vier Bürger: Kauf-
mann Blum, Hutmacher 
Schulze, Bäckermeister Raune 
und Handarbeiter Wulsch 
waren in ihren Häusern aufge-
griffen, aufs Rathaus geschleppt, 
dort zwei und zwei mit Ketten 
aneinander geschlossen und 
auf solche Weise von vier 
Gendarmen in das Gefängniß 
nach Seehausen transportirt, 
wo sie sich noch befinden!! – 
Zu gleicher Zeit erklärte der 
Landrath v. Jagow vom Rath-

hause herab alle Diejenigen, 
welche sich an der Deputation 
betheiligt hatten, für unehrliche 
Bürger, die kein ehrlicher Mann 
mehr ansehen dürfe und gab so 
einen großen Theil der Bürger 
der öffentlichen Beschimpfung 
preis.“  
Als Antwort hierauf erschien in 
einer „Außerordentlichen 
Beilage der Locomotive“, Nr. 31, 
vom 10. Mai 1848, eine von 
sieben Werbener Stadtverord-
neten aufgesetzte Verteidi-
gungsschrift: „In der Nr. 24 der 
Locomotive ist aus unserer 
Stadt Werben, Kreis Osterburg, 
„ein unglaubliches Beispiel von 
Beamten-Despotismus“ mit-
getheilt, bestimmt die Verwal-
tung des hiesigen Magistrats 
der öffentlichen Schande Preis 
zu geben.
Da selbstredend die angegriffe-
ne Behörde nur auf dem Wege 
der Untersuchung sich rechtfer-
tigen kann und wird, so unter-
nehmen wir unterzeichnete 
Stadtverordneten es zur 
vorläufigen Ehrenrettung des 
Magistrats und zur Steuer der 
Wahrheit, die Lügen und 
Verläumdungen, deren jener 
Artikel von Anfang bis zu Ende 
voll ist, öffentlich hinzustellen 
und durch getreue Darlegung 
des wahren Sachverhältnisses, 
das Verfahren der drei namhaft 
gemachten, als „Deputation des 
Städtchens Werben“ bezeichne-
ten Männer in das rechte Licht 
zu stellen. Was zunächst die in 
jenem Artikel gegebene Ein-
leitung betrifft, in der einmal 
geredet wird von einem 
Verdacht, in welchem die 
„Einwohnerschaft Werben‘s“ 
seit längerer Zeit den Magistrat 
wegen Unterschleife in Bezug 
auf die Verwaltung des Commu-
nal-Vermögens, genommen 
haben, sodann von wieder-
holten Anträgen Seitens der 
Stadtverordneten-Versamm-
lung auf Rechnungslegung, die 
auch versprochen, aber nie 
gewährt sei, so müssen wir 
beides als lügenhaft auf das 
Entschiedenste zurückweisen 
und bezeugen im Gegentheil 
einestheils, daß, da des Magist-
rats ängstliche Gewissenhaftig-
keit und strenge Rechtlichkeit 
in jeder Beziehung genugsam 
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bekannt ist, es keinem ehren-
haften Bürger eingefallen ist, 
so Arges von demselben zu 
denken, geschweige auszuspre-
chen, als ihm in jenem Artikel 
Schuld gegeben wird; und 
anderntheils die Rechnungs-
legung anlangend, daß der 
Magistrat vielmehr dieselbe der 
Stadt-Verordneten-Versamm-
lung zuvorkommend angetra-
gen hat, und ihm auch, wie zu 
erwarten, die Rechnung in allen 
Punkten richtig und ordnungs-
gemäß geführt décharge [d. i. 
Entlastung] ertheilt ist, ergiebt 
sich demnach, wie schwach die 
gelegte Grundlage ist, so wird 
auch Jeder leicht erkennen, daß 
das eigentliche Gebäude und 
die Mittel des Aufbaues nicht 
besserer Art sein werden.
Das Vertrauen der gut gesinn-
ten Bürger hat der Magistrat bis 
heute noch in vollem Maaße, 
und ist es darum von vornher-
ein schon verdächtig, wenn der 
Schmähartikel fortfährt: „eine 
große Deputation von Bürgern“ 
habe sich in die Stadtverordne-
ten-Versammlung begeben, um 
ihre Beschwerde officiell 
vorzutragen, und derselben die 
Pflicht, kräftig einzuschreiten, 
vorzuhalten; die Stadtverordne-
ten seien dem Antrage vollkom-
men beigetreten, der Bürger-
meister Ebel und Rathmann 
Vorläufer besäßen nicht mehr 
das Vertrauen der Bürger und 
würden genöthigt sein, Amt 
und Cassenverwaltung nieder-
zulegen. Der Stadtverordnete 
Herms habe dann ein Protocoll 
aufgenommen und die sämmt-
lichen Stadtverordneten haben 
unterschrieben. Der pp. Ebel 
und Vorläufer aber, als sie von 
dem Mißtrauensvotum gehört, 
seien erschienen und hätten 
ihre Schlüssel auf den Tisch 
geworfen; da man ihnen aber 
bedeutet, man werde die 
Schlüssel nicht eher annehmen, 
als bis die Rechnung gelegt, 
hätten sie die Schlüssel wieder 
an sich genommen und seien 
zum Landrath gefahren.
Ja, wir erklären hiermit, das 
Alles ist nicht bloß verdächtig, 
es ist, wie es dargestellt, un-
wahr, falsch, verläumderisch! 
Wahrheitsgemäß verhält es 
sich so: seit einiger Zeit hatten 

auch unter uns falsche Frei-
heitsbegriffe in etlichen Köpfen 
gespukt und, wie überall, hat es 
auch bei uns nicht an Leuten 
gefehlt, welche das rege gewor-
dene Gelüste nach Kräften 
genährt haben. So bildeten sich 
hier und da Versammlungen, 
geleitet von einem gewissen 
Bluhm, der als Kaufmann fallirt 
und jetzt von seinem Stiefvater 
ausgemiethet gewesen und aus 
Mitleid ernährt worden ist; 
unter seiner Leitung waren 
neben andern widergesetzli-
chen Plänen auch der bei 
einigen Unzufriedenen zur 
Reife gekommen, das jetzige 
Magistratspersonal abzusetzen 
und ein neues mit jenem 
Bluhm als Magistrats-Vorstand 
an der Spitze einzusetzen. 
Dieser Act schmählicher 
Willkür sollte am dritten 
Ostertage ausgeführt werden, 
und wie Ohrenzeugen beeidi-
gen können, mit einer Rohheit, 
die bei entgegengesetzter 
Gewalt selbst das Kind in der 
Wiege nicht verschont haben 
würde. Einige von den Stadtver-
ordneten, die, davon in Kennt-
niß gesetzt, ohne Erfolg abzu-
mahnen suchten, machten 
sofort die nöthige Anzeige an 
den Magistrat. Dieser, im 
Gefühle seines Rechts, beschloß, 
seine gewaltsame Entsetzung 
mit aller Ruhe im Bureau 
abzuwarten, und wir Stadt-
verordneten, um möglichst 
Gewaltthätigkeiten vorzubeu-
gen, begaben uns an jenem 
Tage ebenfalls in unser 
Sessions zimmer.
Um 3 Uhr Nachmittags erschien 
ein Haufen von 40 bis 50 
Menschen, von denen mehrere 
nicht Bürger sind, angeführt 
von dem Hutmacher Schulze 
und den beiden Wulsch, Vater 
und Sohn, Männer, die mit dem 
Bluhm nur zusammengestellt 
und näher bezeichnet werden 
zu brauchen, um erkennen zu 
lassen, welchen Charakter der 
ganze Auftritt an sich trug. Alle 
drei, der Hutmacher Schulze 
wie die beiden Wulsch, von 
denen der Sohn durch Entsprin-
gen sich der Verhaftung entzo-
gen hat, haben in Folge mehrfa-
chen Vergehen Gefängniß und 
resp. Zuchthausstrafe erlitten, 

und der erste durch das Urtheil 
der Stadtverordneten und der 
Königl. Regierung, die beiden 
Letzteren durch richterlichen 
Spruch das Bürgerrecht verlo-
ren.
Diese Männer haben an der 
Spitze der „großen Deputation 
der Bürger“ gestanden, und 
diese Männer an der Spitze 
erklärten frei und frech, wört-
lich: „Wegen vieler Unrichtig-
keiten setzen wir den Magistrat 
ab!“
Unterzeichnete aber sind der 
Gewalt gewichen und haben 
jene einfache und eigenmächti-
ge Erklärung, aber keine 
Beschwerdeführung gegen den 
Magistrat, wohl aber auch die 
verlangte Einsetzung eines 
neuen Magistrats zu Protocoll 
nehmen und unterschreiben 
müssen, wozu wir uns im 
Drange der Verhältnisse um so 
mehr entschließen zu können 
glaubten, als wir wußten, daß 
Alles, was bei solchen Zusam-
menrottungen erzwungen 
wäre, vor dem Gesetz null und 
nichtig sei.
Der Bluhm, der erst, nachdem 
die Rädelsführer in Ungestüm 
heftiger Weise sich ausgespro-
chen und wohlgemeinte 
Abmahnungen zurückgewiesen 
hatten, herbeigeholt und mit 
einem Hurrah empfangen 
wurde, hatte das Protocoll 
schon in seiner Wohnung 
aufgesetzt und dictirte es den 
Stadtverordneten in die Feder. 
Darauf wurden die Herren Ebel 
und Vorläufer vorgefordert, und 
wir danken es ihnen, daß auch 
sie, der Gewalt weichend, sich 
ihres Rechtes begaben und 
erschienen.
Das Protocoll wurde ihnen 
vorgelesen, und als auf ihre 
Frage: ob die Stadtverordneten- 
Versammlung dasselbe 
 gezwungen oder freiwillig 
aufgenommen habe, ihnen die 
Antwort: „gezwungen“, wurde, 
so erklärten sie, trotz des 
Forderns der gegenüberstehen-
den Menge, daß sie Amt und 
Schlüssel hergeben sollten, fest 
und bestimmt, sie könnten und 
würden sie nur in die Hände 
Derer geben, von denen sie 
dieselben empfangen hätten, 
und als diese wiederholten, sie 

nehmen dieselben nicht an, die 
Herren seien nach wie vor in 
ihrem Amte, da verließen sie 
den Saal und sind dann aller-
dings, wie jeder, der Verstand 
und Rechtsgefühl hat, in der 
Ordnung finden wird, zur 
Wahrung ihrer Rechte und 
Sicherstellung ihrer Ehre und 
Person zum Landrath unseres 
Kreises geeilt, der indeß, wie 
auch wir ihm nicht genug zu 
danken vermögen, auf eine 
einfache Kunde von dem 
beabsichtigten Exceß eher 
unter uns eintraf, als jene 
beiden Männer ihn hätten 
erreichen können. – 
Das ist das einfach und wahr 
dargestellte Sachverhältniß, so 
weit es uns zunächst angeht; 
erhellen wird daraus zugleich, 
was von den Anschuldigungen 
zu halten ist, die in jenem 
Artikel gegen den Herrn 
Landrath v. Jagow erhoben sind.
Wir meinen, ehe man derartige 
Anschuldigungen ausspreche 
und in die Welt ausposaune, 
müßte man sich wohl beden-
ken und unparteiisch nachfor-
schen, ob sie gegründet seien. 
Doch genug, wir hoffen unse-
rerseits das unglaubliche 
Beispiel von Beamten-Despotis-
mus hinlänglich beleuchtet zu 
haben und sind gewiß, daß der 
Herr Landrath auf geeignetem 
Wege das Seine zu thun nicht 
unterlassen wird.

Werben, den 6. Mai 1848.

Die Stadtverordneten-
Versammlung.

Rüttel. Bielefeldt. Herms.
Lüge. Jänicke. Müller.
Balzer.

Die gegen Bürgermeister Ebel 
und dem Magistrat eingebrach-
ten Verdächtigungen erwiesen 
sich nach Prüfung als vollkom-
men unbegründet und haltlos. 
Die Kommunal-Verwaltung 
Werbens war damit vollständig 
rehabilitiert. Das drakonische 
Eingreifen des Landrats von 
Jagow fand bei der Mehrheit 
der Einwohnerschaft die völlige 
Billigung. Auf jenen mit zahlrei-
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chen Unwahrheiten angerei-
cherten Aufsatz der „Locomo-
tive“, Nr. 24, antwortete ein 
dankbarer „Werbeneser für 
Viele“ mit einer Zuschrift in der 
„Magdeburgischen Zeitung, 
Nr. 111, vom 10. Mai 1848: 
„Dazu aber dürfen wir nicht 
schweigen, daß mit schwarzem 
Undank gelohnt werden soll, 
was den aufrichtigsten Dank 
verdient; und diesem unsern 
innigsten Dank, für den energi-
schen Einschnitt, welches der 

Herr Landrath v. Jagow  zur 
Aufrechterhaltung bürgerlicher 
Ordnung und Abwehr aller 
willkürlichen Opposition in 
unserer Stadt gethan hat, 
statten wir demselben hiermit, 
in aller Ergebenheit, ab. 
Wohl dem Staate, der solche 
Verwaltungsbehörden hat, die 
niemals sich entschließen 
werden, schwarz weiß zu 
heißen, und die mit aller ihnen 
zu Gebote stehenden Gesetzes-
kraft jedem tumultuarischen 
Unwesen offen und frei entge-
gen treten!“ 

Zur Gewährleistung von Ruhe 
und Ordnung in der Stadt 
formierte sich unter Leitung 
des Tischlermeisters Sanne 
eine Bürgerwehr. Sich auf dem 
Schützenplatz an den Waffen 
ausbildend übernahm diese in 
Hilfspolizeifunktion den 
Sicherheitsdienst in der Stadt, 
und hier vor Allem auf dem 
Rathaus. 
Rückblickend betrachtend, 
 empfand ein Werbener Bürger 
jener Tage dieses „Duodez-
revolutiönchen“ als ein Stück 
auf dem Marionettentheater 

und der Darsteller, sprich 
Rädelsführer, selbst, glich 
„dem Kaspar in seinem lächer-
lichen Gewande, der mit 
hölzernem Weihnachtsdegen 
gegen Feinde kämpft, die nur 
seine Einbildung sieht.“ Die 
Bürgerschaft war seit dieser 
Zeit nun jahrelang in ein 
demokratisch-liberales und ein 
patriotisch-konservatives Lager 
geteilt, die sich nicht selten teils 
heftige Schlagabtausche 
lieferten.

Christian Falk

Eine Werbener „Provinzposse“ aus dem Jahre 1848
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